
Zum Streit um die ältere deutsche Markgenossenschaft. 721

schaffen umschlossen haben1. In Ob- und Nidwalden 
umschliessen Markgenossenschaft und Kirchspiel dieselben 
Grenzen2; für Teile der Südschweiz zieht K. Meyer die 
Gleichung von vicinantia und parrochia; auch deren 
Unterabteilung die decania ist ein wirtschaftlicher Be­
zirk3. Zofingen ist Mittelpunkt einer Markgenossenschaft 
und zugleich Urpfarrei desselben Sprengels4. In Steinbach 
a. d. Oos fallen Markgenossenschaft und Kirchspiel zu­
sammen, ebenso in Sasbach, bei ersterem schliessen sich 
die Grenzen an solche aus der Römerzeit an5. Burgheim 
a. d. Lahr ist Mittelpunkt eines noch vier weitere Dörfer 
umfassenden Kirchspiels, das zugleich eine Markgenossen­
schaft bildet6. Die gemeine Nachbarschaft des ganzen 
Kirchspiels zu Frauenberg bei Zülpich setzt sich aus drei 
Ortschaften zusammen 7. Die Dörfer Nerenberg und Mölen 
bei Ehrenbreitstein bilden eine Mark und ein Kirchspiel8, 
die Markgenossenschaft des Büttger Waldes hat bis 1733 
dieselben Grenzen wie ihr Kirchspiel9, und die Wirtschafts­
gemeinde der Hönninger Büsche ist identisch mit einer 
Kirchgemeinde10. Aus der Provinz Geldern nenne ich die 
Formel: ‘der marken recht in dem Kerspel van Zylvelden’. 
Das Zusammenfallen beider, namentlich den identischen 
Gebrauch der Ausdrücke Mark und Kirchspiel in den 
Niederlanden hat A. M. Pleyte nachgewiesen12, und für 
Dithmarschen sind uns gleichfalls die engen Beziehungen 
zwischen Kirchspiel und Wirtschaftsverband bekannt13. 
Deermann sagt von der niedersächsichen Grafschaft Lingen: 
Das Kirchspiel vereinigte sämtliche Eingesessenen einer 
oder mehrerer bis zu sechs Bauerschaften; berechtigt waren 
nur die Erbleute, verpflichtet alle Einwohner. Alle hatten 
nach dem Charakter ihres Besitzes zu den Lasten beizu­
tragen ; wer sich weigerte, verlor sein Recht in der Mark14.
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